
VO/2021/0563 Seite: 1/5 

 

 

 

Vorlage 
 
Federführend: 
Abteilung 3 - Verbandsgemeindewerke 

Vorlage-Nr: VO/2021/0563 
AZ:  
Datum: 30.08.2021 
Verfasser: Herr Dieter Bauer 

Beratung und Beschlussfassung über den Beteiligungsbericht der 
Abwasserbeseitigungsanlagen und des Wasserwerks gemäß § 90 
Abs. 2 GemO für das Jahr 2020 
 

Beratungsfolge: 

Status Datum Gremium Zuständigkeit 

öffentlich 07.09.2021 Werkausschuss der Verbandsgemeinde Westerburg vorberatend 

öffentlich 21.09.2021 Verbandsgemeinderat Westerburg beschließend 

 
 
 
Sachverhalt:  
Beteiligungsbericht Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen gemäß § 90 Abs. 2 
Gemeindeordnung (GemO) 2020 
 

Name des Unternehmens: Verbandsgemeindewerke Westerburg 

  

Rechtsform: Eigenbetrieb 
-Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen- 

  

Gegründet: 
  
Betriebssatzung: 

Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen:      
01. Januar 1975 
Die gültige Betriebssatzung wurde am 03. Dezember 
2019 durch den Verbandsgemeinderat verabschiedet 
und ist zum  01. Januar 2020 in Kraft getreten. 

  

Wirtschaftsjahr: 
Jahresabschlüsse: 
  
Stammkapital: 

Kalenderjahr 
Geprüft und beschlossen liegt der Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2020 vor. 
2.000.000 €      

  

Gegenstand des Unternehmens 
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO) 

Zweck des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und 
Niederschlagswasser von den im Verbandsgemeinde-
gebiet gelegenen Grundstücken abzuleiten und un-
schädlich zu beseitigen. 
  

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck för-
dernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und 
Nebengeschäfte betreiben. 
   

Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Be-
triebsführung der Abwasserbeseitigungsanlagen. 
  

Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsab-
sicht. 
  

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen geht 
einer wirtschaftlichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 
GemO nach.  
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Vorliegen der Voraussetzungen des § 
85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 
Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Un-
ternehmen: 

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: 
Der Eigenbetrieb wurde vor  der Änderung  des § 85 
(02.04.1998) errichtet. 
  

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: 
Der Eigenbetrieb wurde  vor  der  Änderung des § 85 
(02.04.1998) errichtet. 
   

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO: 
Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Be-
wertung zu ändern. Größere Teilbereiche des Betriebs-
zweiges werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
in größtmöglichem Umfang Privatunternehmen übertra-
gen: 
- Sämtliche Tiefbauarbeiten 
- Leistungen von Ingenieurbüros (Planung und   
  Wahrnehmung der Bauleitung zur Schaffung 
  betrieblicher Anlagen wie Kläranlagen und 
  Regenentlastungsanlagen) 
- Klärschlammuntersuchungen 
- Mäharbeiten in Kläranlagen pp.  
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Betriebswirtschaftliche Kenn-
zahlen: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
Stand 31. Dezember 2020: 
  
Betriebszweig Abwasserbeseitigungsanlagen: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Anlagevermögen 
(Anschaffungskosten) 

 
125.349 

  
= 

  
1.506,-- € 

  
  

Anschlussnehmer 
  
  

8.322     

  
  

Anlagevermögen 
(Restbuchwert) 

 
67.493 

  
= 

  
8.110,-- € 

  Anschlussnehmer 
  
  

8.322     

  
  

Anlagevermögen 
(Restbuchwert) 

 
67.493 

  
= 

  
 53,8 % 

  Anlagevermögen 
(Anschaffungskosten) 
  
  

125.349     

  Eigenkapital und lang- 
fristiges Fremdkapital 

 
62.558 

  
= 

  
 92,7 % 

  Anlagevermögen 
(Restbuchwert) 
  
  

67.493     

  Eigenkapital 23.550 = 34,6 % 

  Gesamtkapital 68.089     

    
  
Fremdkapital 

 
 

44.539 

  
  
= 

  
  

     65,4 % 

  Gesamtkapital 68.089     
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Beteiligungsbericht Betriebszweig Wasserwerk  gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung 
(GemO) 2020 

  

Name des Unternehmens: Verbandsgemeindewerke Westerburg 

  

Rechtsform: Eigenbetrieb 
- Betriebszweig Wasserwerk - 

  

Gegründet: 
  
Betriebssatzung: 

Betriebszweig Wasserwerk:    
01. Januar 1975 
. 

  

Wirtschaftsjahr: 
Jahresabschlüsse: 
  
 Stammkapital: 

Kalenderjahr 
Geprüft und beschlossen liegt der Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2020 vor. 
2.000.000 €      

  

Gegenstand des Unternehmens 
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 (GemO) 

Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im 
Verbandsgemeindegebiet mit Trink- und Brauchwas-
ser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke sicher-
zustellen. 
  

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck för-
dernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und 
Nebengeschäfte betreiben. 
  
Dem Eigenbetrieb obliegt außerdem die gesamte Be-
triebsführung des Wasserwerkes. 
  
Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsab-
sicht. 
  
Der Betriebszweig Wasserwerk geht einer wirtschaft-
lichen Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO nach.  

 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 
85, Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 
Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Un-
ternehmen: 

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: 
Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 
(02.04.1998) errichtet. 
   

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: 
Der Eigenbetrieb wurde vor der Änderung des § 85 
(02.04.1998) errichtet. 
  
Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO: 
Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige 
Bewertung zu ändern. Größere Teilbereiche des Be-
triebszweiges werden unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten in größtmöglichem Umfang Privatun-
ternehmen übertragen: 
- Sämtliche Tiefbauarbeiten 

- Leistungen von Ingenieurbüros (Planung und   
  Wahrnehmung der Bauleitung zur Schaffung  
  Betrieblicher Anlagen wie  Hochbehälter  und  
  Aufbereitungsanlagen) 
- Austausch von Wasserzählern (größtenteils) 
- Trinkwasseruntersuchungen 

- Mäharbeiten an Hochbehältern  
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Betriebswirtschaftliche  
Kennzahlen: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
Stand 31. Dezember 2020 
  
Betriebszweig Wasserwerk: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Anlagevermögen 
(Anschaffungskosten) 

  
49.983 

  
= 

  
5.973,-- € 

  
  

Anschlussnehmer 
  
  

8.368     

  
  

Anlagevermögen 
(Restbuchwert) 

  
22.920 

  
= 

  
2.739,-- € 

  Anschlussnehmer 
  
  

8.368     

  
  

Anlagevermögen 
(Restbuchwert) 

  
22.920 

  
= 

  
45,9 % 

  Anlagevermögen 
(Anschaffungskosten 
  
  

49.983     

  Eigenkapital und lang- 
fristiges Fremdkapital 

  
20.983 

  
= 

  
91,6 % 

  Anlagevermögen 
(Restbuchwert) 
  
  

22.920     

  Eigenkapital 6.759 = 28,8 % 

  Gesamtkapital 23.478     

    
  
Fremdkapital 

  
  

16.719 

  
  
= 

  
  

71,2 % 

  Gesamtkapital 23.478     

 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Für den Werkausschuss: 
Der Werkausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, dem Beteiligungsbericht Abwas-
serbeseitigungsanlagen und Wasserwerk  2020 gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung 
(GemO) in der vorgelegten Form zuzustimmen. 
 
Für den Verbandsgemeinderat: 
Dem Beteiligungsbericht Abwasserbeseitigungsanlagen und Wasserwerk  2020 gemäß § 90 
Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) in der vorgelegten Form wird zugestimmt. 

Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Anlage/n: 
keine 
 
 


